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2026

Auflage	 500	

Jahrgang 	 2026 – 23. Jahrgang

Erscheinungsweise	 monatlich

Homepage	 www.kommjur.nomos.de

Zeitschriftenformat	 210 mm breit x 297 mm hoch	

Satzspiegel	 184 mm breit x 251 mm hoch

Anschnitt	 Beschnitt: auf allen Seiten je 5 mm. 
	 Zeitschriftenendformat DIN A4

Beilagen	 Höchstformat 205 x 290mm		  Euro 
	 bis 50g (Pauschalpreis)		  890,00 
	 zzgl. Vertriebskostenanteil		  45,00

Einhefter	 4 Seiten in Heftmitte (auf Anfrage)		  3.600,00

Druckunterlagen	 Datenanlieferung im PDF-Format mit allen eingebundenen 		
	 Schriften per E-Mail an: anzeigen@beck.de 
		 Bitte im Betreff den Zeitschriftennamen und die Ausgabe angeben.

Anlieferung  
Beilagen/Einhefter	 Anlieferadresse auf Anfrage

Liefervermerk	 KommJur + Ausgabe

KommJur Kommunaljurist 
Rechtsberater für Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbände und kommunale Wirtschaftsunternehmen

Kurzcharakteristik:
Kommunaljuristinnen und -juristen werden bei ihrer wird bei 
seiner täglichen Arbeit mit vielfältigen Rechtsfragen konfrontiert. 
Von ihm werden schnelle Antworten auf unterschiedlichste An-
fragen erwartet. Die Zeitschrift befasst sich schwerpunktmäßig 
mit den Themen: Kommunalrecht | Kommunalfinanzen | Kom-
munales Wirtschaftsrecht | Haftungsrecht | Baurecht | Ordnungs-
recht | Umweltrecht | Personalrecht | Rechtliche Gestaltung | 
Vergaberecht

Neben Praxisbeiträgen von ausgewiesenen Kommunal
rechtspraktikerinnen und -praktikern und sorgfältig ausgewählter 

Rechtsprechung mit kommunalem Bezug bildet ein ausführlicher Abschnitt zur rechtlichen 
Gestaltung von Konzessionen, Bescheiden, Satzungen, Verordnungen und öffentlich-rech-
tlichen Verträgen einen deutlichen Schwerpunkt der Zeitschrift. Qualifizierte Herausgeber 
aus der Verwaltungspraxis stehen für Zuverlässigkeit und Kompetenz der Zeitschrift.

Zielgruppen:
Staatliche und kommunale Behörden, Kommunalverbände, Verwaltungsjuristinnen und 
-juristen, Rechtsanwältinnen und -anwälte sowie Richterinnen und Richter.

Themengebiet: Verwaltungsrecht | Kommunalrecht

Herausgegeben von Aus dem Inhalt

Dr. André Berghegger

Prof. Dr. Christoph Brüning

Helmut Dedy

Dr. Franz Dirnberger
Prof. Dr. Matthias Dombert

Prof. Dr. Curt M. Jeromin
Dr. Bernd Köster

Prof. Dr. Thomas Mann

Dr. Alfred Scheidler

Prof. Dr. Thorsten Ingo Schmidt

Christof Sommer

Prof. Dr. Joachim Suerbaum

Uwe Zimmermann

Dr. Andreas Zuber

kommjur.nomos.de
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22. Jahrgang
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K O M M U N A L J U R I S T

Rechtsberater für Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbände 
und kommunale Wirtschaftsunternehmen

 AUFSÄTZE
 321  „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen?!“ – 

Im Überblick: Äußerungsrechte kommunaler Hauptver-
waltungsbeamter am Beispiel Nordrhein-Westfalens
Tobias Schröter

 325  Kommunale Wärmeplanung – Rechtsrahmen und 
 Einzelfragen
Thomas Mann

 RECHTSPRECHUNG
 330  Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts bei 

40 Jahre altem Bebauungsplan – Höhe der Entschädigung
xx OLG Hamburg

 338  Internetbekanntmachung von Bauleitplänen, 
 Lärmimmissionen eines benachbarten groß� ächigen 
Einzelhandelsvorhabens
VGH Mannheim

 349  Presserechtlicher Auskunftsanspruch, Darlegung des 
Informationsinteresses
OVG Rheinland-Pfalz

 352  Wa¢ enrechtliche Unzuverlässigkeit und 
 „Reichsbürgerszene“
VGH München

 356  Wa¢ enrechtliche Unzuverlässigkeit wegen eigenmäch-
tigen Umbaus einer Schusswa¢ e
VGH München

 357  Anspruch auf Weiterbetreuung im Kindergarten bei 
fehlendem Nachweis eines Impfschutzes gegen Masern
VGH München

Digitaler Zugri	 :

27
50
20
25
09

Bestellen Sie im Buchhandel oder 
versandkostenfrei unter nomos-shop.de
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer

NomosKOMMENTAR

Mann | Sennekamp | Uechtritz [Hrsg.]

Verwaltungs-
verfahrensgesetz

3. Auflage

Verwaltungsverfahrensgesetz: VwVfG
Großkommentar
Herausgegeben von Prof. Dr. Thomas Mann, 
PräsVG Christoph Sennekamp und RA Prof. Dr. Michael Uechtritz
3. Auflage 2025, 2.473 S., geb., 219,– €
ISBN 978-3-7560-0857-5

Der NomosKommentar zeichnet sich aus durch
■ hervorragende Strukturierung und klar verständliche Sprache
■ ausgeprägten Praxisbezug
■ eine Fülle an Bezügen zum Besonderen 

Verwaltungs-, Landes- und Europarecht
■ die zusätzliche Kommentierung des VwZG.

Die Neuauflage 
Die 3. Auflage berücksichtigt u.a. das
■ Fünfte Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher 

Vorschriften sowie zur Änderung des SGB VI
■ Gesetz zur Modernisierung des notariellen Berufsrechts und 

zur Änderung weiterer Vorschriften
■ Vormundschafts- und Betreuungsrechts-Reformgesetz.

»Ohne jeden Zweifel in der 
Champions League«

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Köln a.D. Andreas Becker, DVBl 15/2020, 998, zur Vorauflage

Jetzt 
lieferbar!

ZCOV_KommJur_9_2025.indd   4-1ZCOV_KommJur_9_2025.indd   4-1 10.09.2025   16:12:3610.09.2025   16:12:36

Hier finden Sie weitere Informationen  
zu der Zeitschrift.

Anzeigenformate/-preise

Format Breite x Höhe in mm Euro 
Farbe

Euro 
sw

 2. Umschlagseite 190 x 277 – 2.300,00

 3. Umschlagseite 190 x 277 – 2.300,00

 4. Umschlagseite 180 x 171 (Postvertriebsstück) – 2.300,00

Zuschläge und Beilagen sind nicht rabattfähig. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

4c Anzeigen sind nicht möglich.
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Verlagsangaben	

Anschrift 	 Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 
    	 Waldseestr. 3-5  
	 76530 Baden-Baden 
   	 Telefon: +49 7221 2104-0  
	 Telefax: +49 7221 2104-899

Internet	 www.nomos.de

Media-Beratung	 siehe Seite 2		

Zahlungsbedingungen	 In voller Höhe nach Erhalt der Rechnung

Gewährleistung	 siehe AGB

Ausgabe Anzeigenschluss* Erscheinungstermin Liefertermin 
Beilagen

01/2026 10.12.2025 26.01.2026 12.01.2026

02/2026 19.01.2026 27.02.2026 13.02.2026

03/2026 13.02.2026 26.03.2026 12.03.2026

04/2026 17.03.2026 29.04.2026 15.04.2026

05/2026 13.04.2026 27.05.2026 13.05.2026

06/2026 13.05.2026 26.06.2026 12.06.2026

07/2026 17.06.2026 28.07.2026 14.07.2026

08/2024 16.07.2026 26.08.2026 12.08.2026

09/2026 18.08.2026 28.09.2026 14.09.2026

10/2026 16.09.2026 27.10.2026 13.10.2026

11/2026 16.10.2026 26.11.2026 12.11.2026

12/2026 09.11.2026 18.12.2026 04.12.2026

* �Dieser Termin ist zugleich der Anlieferungstermin für alle Druckunterlagen/
Datenübertragungen sowie der letztmögliche Rücktrittstermin für alle Aufträge.  
 
Terminänderungen vorbehalten!



1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die 
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden in einer Druckschrift zum Zwecke 
der Verbreitung.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten 
Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziff.2 genannten Frist 
auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der  Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des 
Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat. 

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche 
vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und 
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen 
des Verlages abzulehnen und zwar auch dann, wenn der Auftrag bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben worden ist. Der Verlag hat ferner das Recht, auch bereits rechtsverbindlich bestätigte 
Aufträge noch zurückzuweisen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die guten 
Sitten verstößt.

Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. 
Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auf-
trages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der  Beilagen ist 
der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der 
Verlag unverzüglich Ersatz an.

Der Verlag gewährleistet für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der 
Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in 
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene 
Nachfrist verstreichen, so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht.

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung, aus 
Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind in jedem Fall ausgeschlossen, es sei denn, 
sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verlegers oder seines Erfüllungsgehilfen. 

Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht 
werden. Für später eingehende Reklamationen ist jede Haftung des Verlages ausgeschlossen.

Für Fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlungen übernimmt der Verlag keine Haftung.

Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für 
die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm übermittelten Probeabzug 
nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

10. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche 
Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und Beleg innerhalb des Erscheinungs
monats übersandt.

12. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Vertrages bis zur  
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.

13. Der Verlag liefert mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbre-
itung der Anzeige.

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

15. Nicht mehr benötigte Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurück-
gesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Baden-Baden.

17. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos-shop.de/de/datenschutz.

Allgemeine Geschäftsbedingungen




